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Thema der Woche

Was macht die Gemeinde  
im Hinblick auf die  
Ausbreitung des Bibers?
Der Biber ist ein Nagetier, das früher 
in Deutschland als ausgerottet galt 
und sich inzwischen wieder angesie-
delt hat. Er ist in Deutschland eine 
streng geschützte Art. Die Bejagung 
ist bislang nicht möglich. Getötet 
werden dürfen Biber daher nur auf 
Grundlage einer artenschutzrechtli-
chen Ausnahmegenehmigung. Dies 
gilt auch für die Zerstörung von Bi-

berhabitaten (Nestern u. a.). Die Populationen des Bibers steigen 
in Deutschland, aber auch in unserer Region und auch in unserer 
Gemeinde immer weiter an. Einen natürlichen Fressfeind hat der 
Biber nicht. Seine Population regelt er in der freien Natur vor 
allem durch eine Revierbildung. Deshalb entwickelt sich der Bi-
ber kontinuierlich weiter und dringt nach und nach auch in die 
Siedlungsgebiete vor. Das führt leider zu immer mehr Konflikten 

mit dem Menschen. Durch Staudämme werden landwirtschaftli-
che Felder geflutet und damit unbewirtschaftbar gemacht, durch 
den Nagetrieb an Bäumen entstehen zunehmend Gefahren durch 
Holzbruch. Das ist vor allem in der Nähe von öffentlichen Wegen 
ein Sicherheitsrisiko. Der Biber dringt aber auch weiter in den 
Ortskern vor. Inzwischen wurde ein Tier sogar am Bahnhof ge-
sichtet. Als Gemeinde freuen wir uns einerseits, dass sich der 
Biber wieder gut entwickelt und sich bei uns angesiedelt hat. Das 
Tier trägt besonders zur Artenvielfalt bei und schafft für weitere 
Tiere und Pflanzen wichtige Lebensräume. Bislang sind jedoch 
auf Grund seines strengen Schutzes Maßnahmen gegen den Bi-
ber bzw. dessen Ausbreitung kaum möglich. Nur unter strengen 
Voraussetzungen kann man in Einzelfällen eine Ausnahmege-
nehmigung der Unteren Naturschutzbehörde bekommen. Die 
Hürden sind daher ziemlich hoch. Ich halte es inzwischen jedoch 
für geboten, dass der Biber dem allgemeinen Jagd- und Wildtier-
management unterstellt wird. Die Bestände sollten, so wie die 
meisten anderen Wildtiere auch, kontrolliert werden. Das heißt 
Hege und Pflege, aber auch eine Bestandsreduzierung, wenn 
die Schäden zu groß werden. Momentan sind der Gemeinde wie 
auch den Kressbronner Jägern allerdings die Hände gebunden. 

Gemeindenachrichten

Kressbronn am Bodensee  
setzt auf Boden-Piktogramme 
für mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr
Pünktlich zum Saisonstart der Radfahrer setzt die Gemeinde 
Kressbronn am Bodensee auf Boden-Piktogramme, um die ge-
genseitige Rücksichtnahme zwischen Radfahrern, Fußgängern 
und Autofahrern zu fördern. Die Initiative, die in Zusammen-

arbeit mit der Deutschen Bodensee-Tourismus GmbH (DBT) 
umgesetzt wird, zielt darauf ab, die Verkehrssicherheit auf dem 
beliebten Bodensee-Radweg und den angrenzenden Straßen zu 
verbessern. Der Bodensee-Radweg erfreut sich wachsender Be-
liebtheit, was zu einer Zunahme der Verkehrsteilnehmer und ei-
nem höheren Konfliktpotenzial zwischen den verschiedenen Nut-
zergruppen führt. Um diesem Trend entgegenzuwirken, wurden 
in Kressbronn am Bodensee – wie auch in weiteren Gemeinden 
am Bodensee – nun Boden-Piktogramme angebracht. Sie sollen 

alle Verkehrsteilnehmer zu mehr Rücksichtnahme auffordern 
und ein Miteinander im Straßenverkehr fördern. Gemeinsam mit 
den anderen Bodenseegemeinden will die Gemeinde Kressbronn 
am Bodensee mit dieser Aktion zu einem positiven Umdenken 
im Straßenverkehr beitragen. Mit gegenseitiger Rücksichtnahme 
können wir alle sicher und entspannt unterwegs sein.

Hinweise zur Zahlung von Wasser-  
und Abwassergebühren
Die Gemeinde erhebt für den Anschluss an die öffentliche Was-
serversorgung der Gemeinde und den Verbrauch von Trinkwas-
ser Wassergebühren. Für die Entsorgung von Abwasser werden 
Abwassergebühren erhoben. Einmal im Jahr, in der Regel im 
Februar, erlässt die Gemeinde einen Wasser- und Abwasser-
gebührenbescheid. Bis zur Festsetzung der jährlichen Was-
ser- und Abwassergebühren müssen von den angeschlossenen 
Haushalten Abschläge auf die voraussichtliche Gebührenschuld 
geleistet werden. 
Die Gemeinde weist nun darauf hin, dass zum 30. April 2024 
der 1. Abschlag auf die Wasser- und Abwassergebühren fällig 
wird. 
Die Gemeinde bittet die Gebührenpflichtigen, den fälligen Ab-
schlag rechtzeitig an die Gemeindekasse zu entrichten. Bei 
Gebührenzahlern, die der Gemeinde Kressbronn a. B. ein 
SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, wird der Abschlag zum 
Fälligkeitstermin automatisch abgebucht. Wer der Gemeinde 
kein SEPA-Lastschriftmandat erteilt hat, wird um rechtzeitige 
Bezahlung des Abschlags gebeten. Bei verspäteter oder nicht 
erfolgter Zahlung können Mahngebühren und Säumniszu-
schläge anfallen. Um dies sicher zu vermeiden, empfiehlt die 
Gemeinde dieser für die Wasser- und Abwassergebühren ein 
SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. 

 Amtlicher Teil



Nummer 17 Die kleine Seepost Seite 3

Die Gemeinde bittet, die Saisonschränke bis 31. Mai zu bezah-
len. Nicht bezahlte Schränke werden ansonsten, auf Grund der 
großen Nachfrage, ab 1. Juni neu vergeben. 

Online-Tickets und Saisonkarten ab sofort erhältlich
Die Gemeinde setzt künftig auf Online-Tickets, damit die 
Besucherinnen und Besucher möglichst schnell in das Natur-
strandbad kommen und keine Warteschlangen entstehen. On-
line-Eintrittskarten kosten künftig daher lediglich 3,30 Euro. 
Des Weiteren unterstützt die Gemeinde den Kauf von Saison-
karten, die auch weiterhin deutliche Preisvorteile bringen. 
„Wir haben ein sehr attraktives Naturstrandbad, das über die 
Grenzen hinaus gerne besucht wird. Wichtig ist es, dass wir 
die Wartezeiten im Eingangsbereich reduzieren und auch das 
Personal an der Kasse entlasten. Das erreichen wir durch den 
Verkauf von Online-Tickets und vor allem durch den Verkauf 
von Saisonkarten“, so der Bürgermeister und appelliert, hier-
von Gebrauch zu machen. 

Naturstrandbad saniert und modernisiert
In den vergangenen Jahren wurde das Naturstrandbad saniert 
und modernisiert, rund 420.000 Euro wurden investiert, wei-
tere 20.000 Euro kommen voraussichtlich für eine Oberflächen-
sanierung der Brücke im Eingangsbereich zum Naturstrandbad 
in diesem Jahr hinzu. Damit wird neben der bereits erfolgten 
Erweiterung des Kiosk-Bereichs und der Sanitäranlagen ein 
weiterer wichtiger Baustein zur Erhöhung der Attraktivität des 
Bades geschaffen. Neben den baulichen Maßnahmen im Bad 
wurde 2020 auch der Fahrradstellplatz erheblich erweitert, der 
Ausbau des Naturstrandbadparkplatzes West ist in den letzten 
Zügen der Fertigstellung.

Die Vorschüler des Nonnenbachkindergartens 
besuchen den REWE in Enzisweiler
Am Dienstag, den 16.04.2024 fand der jährliche Großenausflug 
statt. Mit dem Zug sind die Kinder und die Erzieherinnen nach-
mittags nach Enzisweiler gefahren und wurden im Eingangsbe-
reich des REWEs herzlich empfangen.  Die Kinder waren voll 
freudiger Erwartung und Anspannung.

Es gab eine Schnitzeljagt durch den Rewe-Markt. Bei der Leer-
gutannahme konnte beobachtet werden, was hinter den Kulis-
sen mit den Flaschen und Kästen passiert. Weiter ging es zur 
Warenannahme. Die Kinder durften auch Waren in die Regale 
einsortieren und diese an der Kasse sogar abscannen. Das 
Kühlhaus wurde besichtigt und als Highlight durfte jedes Kind 
seine eigene Schokobanane verzieren und (mit vielen weiteren 
Geschenken) mit nach Hause nehmen.
Gegen Ende warteten in der Bäckerei liebevoll gedeckte Tische, 
mit Trinken, Donuts und Obstsalat auf die erschöpften, aber 
glücklichen Kinder und Erzieherinnen. Ein großes Dankeschön 
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von REWE für diesen 
wunderschönen Tag. 

Herzliche Einladung zum Maibaumstellen  
auf dem Kressbronner Rathausplatz
Auch in diesem Jahr wird 
wieder der Mai in Kressbronn 
a. B. begrüßt und gefeiert. 
Am Dienstag, 30. April, um 
18:30 Uhr wird der bunt ge-
schmückte Maibaum von den 
Kressbronner Handwerkern 
auf den Rathausplatz trans-
portiert und fachmännisch 
aufgestellt. Musikalisch be-
gleitet wird die Zeremonie 
vom Musikverein Kressbronn 
e. V. Die Kressbronner Land-
jugend wird den traditionel-
len Bändertanz aufführen 
und auch der Zimmermanns-
klatsch darf nicht fehlen, be-
vor alle Gäste den Wonne-
monat Mai mit einem Umtrunk willkommen heißen dürfen. 
Die Handwerkerfrauen sorgen für das leibliche Wohl. Zum 
gemütlichen Beisammensein auf dem Rathausplatz spielt der 
Musikverein Kressbronn e. V. auf. Die Maibaumfreunde, alle 
beteiligten Handwerker, der Musikverein Kressbronn e. V., die 
Landjugend sowie die Gemeinde Kressbronn a. B. freuen sich 
schon jetzt auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. 

Straßensperrung 
während des Maibaumstellens am 30. April
Am 30. April findet auf dem Rathausplatz das Maibaumstellen 
statt. Für den Transport des Maibaums wird die Hauptstraße in 
der Zeit von 18:15 – 19:45 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. 
Eine Umleitung über Bahnhofstraße – Nonnenbacher Weg 
– Kirchstraße wird eingerichtet. In der Bahnhofstraße gilt in 
dieser Zeit außerdem ein Halteverbot. Um Verständnis und Be-
achtung wird gebeten.  

Saisoneröffnung am 1. Mai im Naturstrandbad 
Kressbronn a. B. – die Wetterprognosen sind gut
Das Naturstrandbad 
und die Gastronomie 
starten am Mittwoch, 
1. Mai in die neue 
Saison. Der Eintritt 
ist an diesem Tag 
frei, Wanderer und 
Ausflügler sind herz-
lich willkommen.  
Ab 2. Mai ist das Na-
turstrandbad dann 
täglich, je nach Wit-
terung, ab 9:30 Uhr 
geöffnet. „Die Wet-
terprognosen sind 
gut und für die kom-
mende Saison ist im 
Naturstrandbad alles 
gerichtet“, freut sich 
Sigi Kathan, Leiter 
des Naturstrandba-
des. Auch Jannick Walter vom Kiosk ist mit seinem Team gut 
aufgestellt und freut sich auf möglichst viele Gäste.

Sigi Kathan, Leiter des Naturstrand-
bades und Jannick Walter vom Kiosk 
freuen sich auf die kommende Saison
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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung  
des Gemeindeverwaltungsverbandes  
Eriskirch–Kressbronn a. B.–Langenargen 

über die Beteiligung der Öffentlichkeit  
im Rahmen der 5. Änderung des Flächennutzungsplans 
im Bereich Moos I in Kressbronn a. B -  
Veröffentlichung des Planentwurfs gem. § 3 Abs. 2 BauGB
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands 
Eriskirch–Kressbronn a. B. –Langenargen hat in öffentlicher 
Sitzung am 15.04.2024 den Entwurf der 5. Änderung des Flä-
chennutzungsplans – Bereich Moos I (Fassung vom 07.02.2024 
ergänzt 15.02.2024) gebilligt und die Veröffentlichung gem. § 
3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB be-
schlossen.
Das Plangebiet liegt im nördlichen Bereich des Hauptortes von 
Kressbronn a. B. und umfasst folgende Grundstücke mit den 
Flst.-Nrn. 1523 und 7542, Gemarkung Kressbronn. Der räum-
liche Geltungsbereich ist im abgebildeten Lageplan dargestellt.

Die Planungsunterlagen und der Inhalt dieser Bekanntmachung 
werden auf der Homepage des Gemeindeverwaltungsverbands 
Eriskirch–Kressbronn a. B.–Langenargen im Internet veröf-
fentlicht und können dort innerhalb der Veröffentlichungsfrist 
vom

06.05.2024 bis 07.06.2024
eingesehen werden: https://www.gvv-ekl.de/flaechennutzungs-
plan/aenderungen.html
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die Unterla-
gen im gleichen Zeitraum (Veröffentlichungsfrist) während der 
allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus der
Gemeinde Eriskirch (Schussenstraße 18, 88097 Eriskirch), 
Zimmer 15 aus. (Hinweis: Die allgemeinen Öffnungszeiten 
sind in der Regel von Montag bis Freitag morgens (außer Mitt-
woch) von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie Dienstagvormittag 
von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr und Donnerstagmittag von 14.00 
Uhr bis 16.00 Uhr. Beachten Sie bitte, dass das Rathaus wäh-
rend gesetzlicher Feiertage geschlossen ist.). Es besteht Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung. Falls eine Beratung und 
Erörterung gewünscht ist, vereinbaren Sie bitte einen Termin.

Jugendtreff Cube unterstützt Second-Hand Day 
in Lindau
Am 26. April findet von 17:00 bis 20:00 Uhr im Jugendzent-
rum Xtra in Lindau Second-Hand Day statt. Der Jugendtreff 
Cube unterstützt diese Veranstaltung. Ziel ist es, eine Plattform 
zum nachhaltigen Konsum von Kleidung zu schaffen. Also weg 
vom Fast-Fashion-Konsum. Am Second-Hand Day bekommen 
Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, gratis Kleidung 
für den Eigenbedarf mitzunehmen und eigene gut erhaltene 
Kleidung abzugeben. Wer nichts abzugeben hat, darf trotzdem 
stöbern! Die übliche Auswahl an Getränken und Essen des 
Jugendzentrums gibt es zu jugendfreundlichen Preisen. Auch 
vegane Pizza! Um das Angebot so niederschwellig wie mög-
lich zu machen, können vorab zu den regulären Öffnungszeiten 
im Jugendtreff Cube gut erhaltene oder ungetragene Kleidung 
für alle ab zwölf Jahren abgegeben werden. Wer möchte, kann 
auch ohne etwas abzugeben seinen Kleiderschrank nachhaltig 
füllen. Kleidung, die kein neues Zuhause findet, wird nach der 
Veranstaltung an eine gemeinnützige Organisation gespendet. 
Die Öffnungszeiten vom Cube sind Dienstag, 16:00 bis 18:00 
Uhr, Mittwoch 16:00 bis 20:00 Uhr, Donnerstag 16:00 bis 18:00 
Uhr und Freitag 16:00 bis 22:00 Uhr. Die abgegebene Kleidung 
wird dann vom Team der Offenen Jugendarbeit in Lindau ein-
gesammelt und bereitgestellt. 

Veranstaltungskalender:  
Alle Events in Kressbronn a. B. auf einen Blick!
Ob Konzerte, Theater, Sportveranstaltungen oder Dorffest: 
In Kressbronn am Bodensee ist immer etwas los! Damit nie-
mand eine Veranstaltung verpasst, erscheint jeden Monat ein 
brandneuer Veranstaltungskalender. Der Kalender bietet eine 
chronologische Übersicht aller Veranstaltungen – so behält 
man den Überblick und kann die Freizeit optimal planen. Da-
mit auch Gäste die zahlreichen Events in unserer Gemeinde 
nicht verpassen, bittet die Gemeinde Kressbronn am Boden-
see alle Beherbergungsbetriebe, die Veranstaltungskalender 
in der Tourist-Information abzuholen und in ihren Unter-
künften auszulegen. Alle Veranstaltungen auch online auf  
www.kressbronn.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender.

Az.: 621.3115 
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men. Diese Flächen stehen für die geplante Wohnbebauung 
kurz- bis mittelfristig nicht zur Verfügung, da die bestehende 
landwirtschaftliche Nutzung weitergeführt werden soll.
Der Änderungsbereich „Moos I“ ist im aktuellen Flächennut-
zungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die 
Fläche grenzt an bestehende Wohnbauflächen an und ist für die 
Realisierung des Vorhabens geeignet. Im parallel durchgeführ-
ten Bebauungsplan „Moos I“ soll die geplante Bebauung pla-
nungsrechtlich abgesichert werden.

Änderungsbereich „Bachtobel“ (Flächenkompensation) Her-
ausnahme von ca. 1,35 der geplanten Wohnbaufläche aus dem 
Flächennutzungsplan. Eine Fläche von 0,4 ha bleibt östlich der 
Tettnanger Straße als geplante Wohnbaufläche im Flächennut-
zungsplan erhalten.

Rechtswirksamer Flächennutzungsplan  
5. Änderung Bereich Bachtobel

Ausgelegte Unterlagen
Neben dem zeichnerischen Teil (Lageplan vom 07.02.2024) und 
der textlichen Begründung mit Umweltbericht (Fassung vom 
07.02.2024 ergänzt 15.02.2024) werden die nach Einschätzung 
des Gemeindeverwaltungsverbandes wesentlichen vorliegen-
den umweltbezogenen Gutachten und Stellungnahmen mit aus-
gelegt.
Der Umweltbericht ermittelt und bewertet die möglichen erheb-
lichen Auswirkungen auf den Menschen (Gesundheit, Wohnen, 
Arbeit, Erholung) auf Natur und Landschaft (Schutzgüter Bo-
den), Flora und Fauna, Wasser und Klima, Ortsbild sowie auf 
Kultur- und Sachgüter. Nach erster Einschätzung kann davon 
ausgegangen werden, dass die zu erwartenden Eingriffe in den 
Naturhaushalt und das Landschaftsbild im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung plangebietsextern ausgeglichen wer-
den können.
Weiterhin kann die tabellarische Zusammenstellung (Synopse) 
der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen 
Stellungnahmen eingesehen werden.
Diese umfassen im Wesentlichen 
-  Belange des Planungsrechts und der Raumordnung - Belange 

des Natur- und Landschaftsschutzes / landschaftliche Einbin-
dung 

-  Belange des Wasser- und Bodenschutzes (Bodenbelastung 
und Hochwassergefährdung) 

- Belange der Landwirtschaft (Flächenverbrauch)
-  Belange der Raumordnung (Erforderlichkeit einer Flächen-

kompensation unter Berücksichtigung des ermittelten Wohn-
bauflächenbedarfs)

Hinweis zur Gültigkeit von Ortsrecht:
Nach § 4 Abs. 4 i. V. m. § 4 Abs. 5 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) gelten Flächennutzungspläne, 
die unter Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften 

Gemeinde Kressbronn am Bodensee (Hauptstraße 19, 88079 
Kressbronn a. B.), Zimmer DH.H.20 aus. (Hinweis: Die allge-
meinen Öffnungszeiten sind in der Regel von Montag bis Freitag 
morgens (außer Mittwoch) von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 
am Dienstagmittag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr und Donners-
tagmittag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Beachten Sie bitte, dass 
das Rathaus während gesetzlicher Feiertage geschlossen ist.). 
Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Falls 
eine Beratung und Erörterung gewünscht ist, vereinbaren Sie 
bitte einen Termin.
Gemeinde Langenargen (Obere Seestraße 1, 88085 Langen-
argen), Zimmer 26 und 28 aus (Hinweis: Die allgemeinen Öff-
nungszeiten sind in der Regel von Montag bis Freitag von 08.00 
Uhr bis 12.00 Uhr sowie am Mittwochmittag von 14.00 Uhr bis 
17.00 Uhr und Donnerstagmittag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
Beachten Sie bitte, dass das Rathaus während gesetzlicher Fei-
ertage geschlossen ist.). Es besteht Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung. Falls eine Beratung und Erörterung gewünscht 
ist, vereinbaren Sie bitte einen Termin.
Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit gegeben, sich über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen Aus-
wirkungen der Planung zu unterrichten.
Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentli-
chung abgegeben werden. Diese Stellungnahmen sollen elek-
tronisch übermittelt werden, können aber auch bei Bedarf auf 
anderem Weg (schriftlich oder mündlich zur Niederschrift) ab-
gegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können gem. § 3 Abs. 2 BauGB bzw. § 4a Abs. 5 BauGB 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksich-
tigt bleiben. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung 
im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, 
die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen kön-
nen.
Parallel mit der Auslegung findet die Einholung der Stel-
lungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB auf Grund von § 4a Abs. 2 
BauGB statt.
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB 
eine beachtliche Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1-3 
des BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes und/oder ein nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwä-
gungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde oder dem Gemeindeverwaltungsverband geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungsvorgangs 
begründen soll, ist darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Ziele und Zwecke der Planung
Planungsziel ist die Ausweisung einer geplanten Wohnbauflä-
che (ca. 1,35 ha) im Bereich „Moos I“ zur Deckung des dringen-
den Wohnbedarfs in der Gemeinde Kressbronn am Bodensee. 
Um nicht zusätzliche Wohnbauflächen in den Flächennutzungs-
plan aufzunehmen, die über den ermittelten Gesamtwohnbau-
flächenbedarf der Gemeinde hinausgehen, werden zur Flächen-
kompensation im Bereich „Bachtobel“ flächengleich geplante 
Wohnbauflächen aus dem Flächennutzungsplan herausgenom-

Az.: 621.3115 

Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde oder dem 
Gemeinde-verwaltungsverband geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen 
(§ 215 Abs. 1 BauGB).  

Ziele und Zwecke der Planung 

Planungsziel ist die Ausweisung einer geplanten Wohnbaufläche (ca. 1,35 ha) im Bereich „Moos I“ 
zur Deckung des dringenden Wohnbedarfs in der Gemeinde Kressbronn am Bodensee. Um nicht 
zusätzliche Wohnbauflächen in den Flächennutzungsplan aufzunehmen, die über den ermittelten 
Gesamtwohnbauflächenbedarf der Gemeinde hinausgehen, werden zur Flächenkompensation im 
Bereich „Bachtobel“ flächengleich geplante Wohnbauflächen aus dem Flächennutzungsplan 
herausgenommen. Diese Flächen stehen für die geplante Wohnbebauung kurz- bis mittelfristig 
nicht zur Verfügung, da die bestehende landwirtschaftliche Nutzung weitergeführt werden soll. 
Der Änderungsbereich „Moos I“ ist im aktuellen Flächennutzungsplan als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt. Die Fläche grenzt an bestehende Wohnbauflächen an und ist für die 
Realisierung des Vorhabens geeignet. Im parallel durchgeführten Bebauungsplan „Moos I“ soll die 
geplante Bebauung planungsrechtlich abgesichert werden. 
 

Rechtswirksamer Flächennutzungsplan                               5. Änderung Bereich Moos I 
 
Änderungsbereich „Bachtobel“ (Flächenkompensation) Herausnahme von ca. 1,35 der geplanten 
Wohnbaufläche aus dem Flächennutzungsplan. Eine Fläche von 0,4 ha bleibt östlich der Tettnanger 
Straße als geplante Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan erhalten. 

Rechtswirksamer Flächennutzungsplan       5. Änderung Bereich Moos I
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Kultur und Tourismus

Die Kressbronner Park- und Lände-Konzerte 
starten in die neue Saison 2024!

Saisoneröffnungskonzert mit der „Betznauer Boy Group“

„Schwäbisch gschwätzt und gsunge“
Aus Oberschwabens Mitte 
erzählen und singen die 
Männer der „Betznauer 
Boy Group“ in der Lände. 
Unter anderem berichten 
sie über hübsche Mädchen 
und Trinkgewohnheiten 
verschiedener Art. Auch 
besingen sie ihre Heimat – 
Kressbronn am Bodensee 
mit seinem schönen Hin-
terland. Gesungen und er-
zählt wird in ihrer Heimatsprache – oberschwäbisch. Freuen Sie 
sich auf eine Stunde Gesang und Unterhaltung mit der „Betz-
nauer Boy Group“!
Sonntag, 28.04.2024, 19:00 Uhr, Lände, Seestraße 24, 88079 
Kressbronn a. B.
Eintritt: kostenfrei. Getränkebewirtung durch den Eine-Welt-
Verein e. V. Parkmöglichkeiten in der Maîcher Straße.

Spielhäusle startet in die Sommersaison
Fröhliches Kinderlachen und aus-
gelassenes Toben hallen wieder 
durch das Spielhäusle in Kress-
bronn am Bodensee. Pünktlich 
zum Beginn der Sommersaison 
öffnet das beliebte Kinderpara-
dies am Bodensee seine Pforten 
und lädt alle kleinen Entdecker 
und Abenteuerlustigen zum Spie-
len und Spaßhaben ein.

Einzigartig und voller  
Spielmöglichkeiten
Das Spielhäusle bietet Kindern 
zwischen 0 und 12 Jahren auf drei 
Ebenen ein abwechslungsreiches 
und fantasievolles Spielerlebnis. Im Obergeschoss lockt das 
beliebte Bällebad zum Herumtollen und Plantschen, während 
im Krabbelzimmer die Kleinsten auf Entdeckungstour gehen 
können. Im Erdgeschoss warten zahlreiche Spielsachen und 
spannende Aktivitäten darauf, ausprobiert zu werden. Und im 
Keller werkeln kleine Handwerker in der Bastelwerkstatt nach 
Herzenslust. Bei schönem Wetter lädt außerdem der große Gar-
ten zum Spielen und Toben im Freien ein.

Öffnungszeiten und Preise
Das Spielhäusle ist bis zum 15. Oktober 2024 von Montag bis 
Freitag von 15:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass er-
folgt um 17:00 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten kann der 
Schlüssel in der Tourist-Information Kressbronn am Bodensee 
abgeholt werden. Der Eintritt für Kinder ab vier Jahren beträgt 
2,00 € und für Erwachsene 3,50 €. Für Kressbronner Übernach-
tungsgäste mit der ECHT BODENSEE CARD ist der Eintritt frei.

dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der 
Bekanntmachung der Genehmigung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung oder Bekanntmachung des Flächennutzungspla-
nes verletzt worden sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf 
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO genannten Frist die Rechts-
aufsichtsbehördeden Beschluss beanstandet hat oder die Ver-
letzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
sind.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 
Satz 1 GemO genannten Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.
Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten er-
folgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) 
i.V. mit § 3 BauGB und dem LDSG (BW). Sofern Sie Ihre Stel-
lungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.
Kressbronn a. B., 16.04.2024
Arman Aigner
Verbandsvorsitzender

Sitzung der Verbandsversammlung  
des Zweckverbandes Abwasserreinigung  
Kressbronn a. B.-Langenargen 

am Dienstag, 07.05.2024 um 16:30 Uhr im Sitzungssaal der 
Verbandskläranlage, Im Eichert 3, 88079 Kressbronn a. B.
Tagesordnung:
1.  Begrüßung und Informationen des Verbandsvorsitzenden
2. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
3. Feststellung des Jahresabschlusses 2023
 Vorlage: AZV/2024/001
4. Bericht über die Praxisversuche zum Forschungsprojekt 

CoAct
 Vorlage: AZV/2024/002
5. Erstellung eines Energiekonzepts für die Kläranlage  

Kressbronn a. B.
 -  Vorstellung der Ergebnisse der Potentialanalyse  

zur Photovoltaiknutzung
 Vorlage: AZV/2024/003
6. Verschiedenes
Eine nichtöffentliche Sitzung findet nicht statt.
Kressbronn a. B., 16.04.2024
gez. Daniel Enzensperger
Verbandsvorsitzender und Bürgermeister

Hinweis:
Die öffentlichen Unterlagen zur Sitzung finden Sie im Sitzungs-
portal auf der Homepage der Gemeinde Kressbronn a. B.
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Abendkasse: Regulär: 19,00 €, Ermäßigt: 17,00 €
Tickets sind erhältlich in der Tourist-Information im Kress-
bronner Bahnhof, Nonnenbacher Weg 30 sowie unter www.
reservix.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Gästebegrüßung mit Wein und Informationen
Darüber hinaus möchten wir alle Beherbergungsbetriebe in 
Kressbronn bitten, ihre Gäste auf unsere wöchentlichen Gäs-
tebegrüßungen hinzuweisen. Diese finden jeden Montag um 
10:00 Uhr statt und bieten bei einem Glas Kressbronner Wein 
die Gelegenheit, unseren Ort und die Umgebung näher kennen-
zulernen. Unsere Gästeführer führen die Gäste auf einem klei-
nen Spaziergang durch Kressbronn am Bodensee und geben 
Ihnen Einblicke in die Geschichte, Kultur und Veranstaltungen 
des Ortes.

Geführte Bibelwegwanderung  
rund um Kressbronn a. B.  
Für alle Wander-
freunde bietet der 
christliche Män-
nertreff Kress-
bronn a. B. ein 
ganz besonderes 
Angebot an. Je-
den 1. Samstag im 
Monat erwandern 
Sie gemeinsam die 
zwölf Stationen 
des Bibelweges in 
und um Kressbronn a. B. Nehmen Sie sich eine Auszeit von 2-3 
Stunden und lernen Sie den Ottenberg, den Nunzenberg, die 
Kressbronner Parks und Kirchen aus einer anderen Perspektive 
kennen. 
Termine jeweils samstags, 14:00 Uhr: 04.05.2024, 01.06.2024, 
06.07.2024, 03.08.2024, 07.09.2024, 05.10.2024 (evtl. Ersatzter-
min 12.10.2024)
Treffpunkt bei Station 6 am Bahnhof, Nonnenbacher Weg 30, 
88079 Kressbronn a. B. 
Kostenfrei, ohne Voranmeldung. Die Wanderung findet nur bei 
trockener Witterung statt. 
https://www.bibelweg-kressbronn.de/gefuhrte-wanderungen/

Männer und Tenöre treffen Saalfelder Vocalisten 
Die Saalfelder Vocalisten, ein Männerdoppelquartett, sind 
nahezu alle ehemalige Thüringer Sängerknaben. Bei diesem 
Knabenchor erhielten die Sänger seit ihrem achten Lebens-
jahr in mehr als zehn Jahren eine grundlegende und prägende 
musikalische Ausbildung. Die Lieder der alten Meister, Volks- 
und Trinklieder sowie Hits der Comedian Harmonists gehören 
ebenso zu ihrem Repertoire wie die zeitgenössische Literatur. 

Dem ersten Fernsehauftritt im ZDF folgten viele Konzerte im 
In- und Ausland. Seit 1995 waren sie in verschiedenen Fernseh-
sendungen zu Gast.  Besondere Höhepunkte waren die großen 
Konzertreisen 2007 nach Japan, 2011 Südafrika, sowie 2019 
nach Rumänien. Der Kressbronner Tenor Thomas Mentzel, 
heute aktiv bei „Männer und Tenöre“, war selber 10 Jahre Mit-
glied der Thüringer Sängerknaben und noch heute besteht ein 
guter Kontakt zu den Saalfelder Vocalisten. 

Auf den Pfaden der legendären Comedian Harmonists präsen-
tiert das A-Capella Ensemble „Männer und Tenöre“ (kurz MuT) 
mit gewohnt ironischer Lässigkeit launige Lieder und Ohrwür-
mer, Chansons und Gassenhauer. Dabei erfahren die Zuhörer 
nicht nur wirklich alles über MuT sondern werden auch Zeugen 
der übermütig agierenden Protagonisten des Abends. Die be-
frackten Sänger versprechen einen unterhaltsamen Abend mit 
vielen überraschenden Wendungen und wünschen viel Vergnü-
gen!
Freitag, 3. Mai 2024, 19:30 Uhr, Aula der Nonnenbachschule, 
Schulweg 10, 88079 Kressbronn a. B.
Einlass ab 18:30 Uhr, nummerierte Plätze. Bitte Parkplatz an 
der Festhalle nutzen. Keine Parkmöglichkeit an der Schule. Mit 
Getränkebewirtung vor und nach der Veranstaltung sowie in 
der Pause.  
Eintritt: Vorverkauf: Regulär: 17,00 €, Ermäßigt für Mitglieder 
der Kressbronner Kulturgemeinschaft, Gäste mit Echt-Boden-
see-Card, Rollstuhlfahrer, Schwerbehinderte mit Kennzeichen 
„B“, Schüler und Studenten und Onlineticket: 15,00 € 

Geänderter Redaktionsschluss 
für die Ausgabe Wo 18

Wegen des Feiertages am Mittwoch, 1. Mai 
wird der Anzeigen- und Redaktionsschluss 
für die Ausgabe Nr. 18 vorverlegt auf

Montag, 29. April 2024, 12:00 Uhr
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von Blumen und Kräutern erfreuen, die Hochstammwiese lädt 
ein, traditionelle Obstbäume kennen zu lernen. Reich bebilderte 
Schautafeln informieren über die Geschichte des Hofes und die 
Bemühungen um seine Erhaltung.
Ein guter Anlass also, um einen schönen Frühjahrsnachmit-
tag mit einer kleinen Wanderung oder Radtour im blühenden 
Kressbronner Hinterland zu genießen und es sich mit Familie 
und Freunden bei einem Besuch auf dem Hof Milz gut gehen zu 
lassen. Die Veranstalter laden herzlich ein und freuen sich auf 
zahlreiche Besucher.
Der Eintritt ist frei. 
Ab Dienstag, 4. Juni, lädt der Verein zur Erhaltung der Hof-
anlage Milz bis einschl. 27. August jeden Dienstag um 17:00 
Uhr zu einer öffentlichen Führung durch das Kulturdenkmal 
ein. Informationen über diese und zahlreiche weitere Veran-
staltungsangebote auf der Hofanlage unter www.kressbronn.
de/tourismus/sehen-erleben/sehenswertes-im-ort/historische-
hofanlage-milz/

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Reparieren statt Wegwerfen
60 Prozent der unter 29-jährigen haben noch nie einen Schuh 
zur Reparatur gebracht. Anstatt die Kleidung zu reparieren, 
wird sie in den meisten Fällen entsorgt. Ein Top wird im Durch-
schnitt nur 1,7 Mal getragen, bevor es entsorgt wird. Dadurch 
werden wertvolle Ressourcen verschwendet und die riesigen 
Textil-Müllberge in Nairobi wachsen weiter.
Dabei gibt es so viele Alternativen!
Hat ein Kleidungsstück ein Loch? Mit einfachen Motiven 
kannst du das Loch verschließen und besticken. Kleine Löcher 
lassen sich so gut beheben. Wenn du zu den 40 Prozent der un-
ter 29-jährigen gehörst, die ihre Schuhe reparieren wollen, dann 
haben wir hier eine kleine Inspiration für dich:
Mit den Stickereien lassen sich kleine Löcher und Flecken, die 
du nicht mehr entfernen kannst, gut überdecken.
Ein weiterer Tipp, falls du nicht handwerklich begabt bist, sind 
Repair Cafés. Wenn etwa dein Handy kaputt ist, kannst du dort 
hingehen und dir von Menschen helfen lassen, die Spaß am Re-
parieren haben. Bis jetzt machen das noch wenige Menschen: 
Im Fall eines Defekts entscheiden sich 76 % gegen eine Repara-
tur ihrer Elektrogeräte. Wir haben also noch einiges zu tun, die 
Menschen davon zu überzeugen, dass der nachhaltige Weg ein 
sinnvoller Weg ist.
Dabei kannst du für viele Dinge Hilfe bei der Reparatur bekom-
men – meistens sogar kostenlos. Ein weiteres Beispiel dafür ist 
die Fahrrad-Selbsthilfe. Das sind oft kleine Werkstätten, bei 
denen man sich gegenseitig bei der Reparatur unterstützt. Das 
gemeinsame Werkeln bringt Spaß und lohnt sich mehr, als alles 
einfach wegzuschmeißen.
Quelle: https://www.greenpeace.de/engagieren/kids/reparie-
ren-wegwerfen 

Sommeröffnungszeiten Tourist-Information 
und Café | Bahnhof | Laden
Der Sommer kommt und mit ihm auch längere Öffnungszeiten 
in Kressbronn am Bodensee! Seit dem 15. April bis zum 15. 
Oktober 2024 hat die Tourist-Information und das dazugehö-
rige Café | Bahnhof | Laden erweiterte Öffnungszeiten.
Montag bis Freitag: 9:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Samstag und Sonntag: 10:00 - 12:00 Uhr

Die Hofanlage Milz lädt ein  
zum Frühjahrserwachen am 5. Mai
Musikalische Unterhaltung, Besichtigung und Führungen 
durch den denkmalgeschützten Hof, Bewirtung mit Kuchen 
und Getränken, Backen im Backhaus am Sonntag, den 5. Mai, 
von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Überall macht sich Frühjahrserwachen bemerkbar und regt zu 
neuer Aktivität an. Zu einem unterhaltsamen und anregenden 
Sonntagnachmittag auf dem denkmalgeschützten Hof in Kress-
bronn-Retterschen laden deshalb der Verein zur Erhaltung der 
Hofanlage Milz e. V., der Wald- und Naturkindergarten e. V. 
sowie das Amt für Tourismus, Kultur und Marketing der Ge-
meinde Kressbronn am Bodensee ein. 
Die Besucher erwartet eine abwechslungsreiche Mischung aus 
Musik, Genuss und Kultur. „Walter Ruf und seine Wirtshaus-
musikanten“ sorgen für die musikalische Unterhaltung. Freude 
an der Musik mit Herz und Gefühl. Einfach, gemütlich und ent-
spannt – so soll es sein. Sie hören alpenländische Volks- und 
Tanzlmusi, gefühlvolle Weisen, Polkas, Märsche und wunder-
schöne Soli, alles in einer angenehmen Lautstärke. Andere Stil-
richtungen gehören ebenfalls zum Repertoire. Es soll ein Mit-
einander sein bei guten Gesprächen, Gesang und Schunkeln. 
Auch ein Tänzchen zwischendurch ist möglich!
Leckere selbstgebackene Kuchen und warme Getränke steuert 
der Wald- und Naturkindergarten e. V. bei. Kalte Getränke gibt 
es beim Verein zur Erhaltung der Hofanlage Milz, darunter 
auch Kressbronner Most, Apfelsaft und Wein. Im 300 Jahre 
alten Backhaus wird gezeigt, wie traditionell Brot gebacken 
wurde. 
Nebengebäude und Wirtschaftsräume stehen zur freien und 
kostenlosen Besichtigung offen. Dort können unter anderem 
die 100 Jahre alte Mostpresse in der Scheuer oder eine ebenso 
alte Hopfentrockeneinrichtung in der Remise bestaunt werden. 
Die so authentisch und unverändert erhaltenen Wohnräume 
sind nur im Rahmen von ebenfalls kostenlosen Kurzführungen 
zu besichtigen. Im Bauerngarten kann man sich am Gedeihen 

Textbeiträge an die Redaktion können auch 
per E-Mail versendet werden an: 

seepost@kling-verlag.de

Texte im Word-,text- oder RTF-Format, Fotos 
im jpeg, tif, oder eps-Format@
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Gemeindebücherei 

Neue Sachbücher für die Kleinsten

Welche Farbe ist das? – Wieso Weshalb Warum junior
Welche Farbe hat der Himmel? Welche Früchte sind rot? In die-
sem Buch lernen Kinder die Farben kennen und werden dazu 
ermuntert, sie in ihrem Alltag wiederzufinden. Auch hinter 
Klappen gibt es Spannendes zu entdecken: Der Himmel ist 
nicht immer blau, rote Früchte sind anfangs oft grün, und wenn 
Blumen ihre Kelche öffnen, wird die grüne Wiese bunt. Für 
interaktiven Spielspaß sorgen zahlreiche Zuordnungs- und Ra-
tespiele sowie eine Drehscheibe, mit der Farben gemischt wer-
den können. 

Im Streichelzoo – Wieso Weshalb Warum junior 
Hier ist Streicheln und Füttern erwünscht! Im Streichelzoo 
können schon die Kleinsten viele ihrer Lieblingstiere hautnah 
erleben und besser kennen lernen. Wo wohnen die Schweine? 
Wie unterscheiden sich Ponys und Esel? Wer hat die längsten 
Hörner? Mit Bewegungsklappen entdecken Kinder Ziegen, 
Schafe, Esel, Kaninchen, Meerschweinchen und viele andere 
Tiere. Leicht verständliche Texte vermitteln erstes Sachwissen 
über die Lebensweise und Besonderheiten der einzelnen Tier-
arten. 

Sonne, Wind und Regen – Wieso Weshalb Warum junior
Wieso schneit es im Winter? Was ist Nebel? Wann gibt es einen 
Regenbogen? Mit diesem Buch lernen Kinder von 2-4 Jahren 
spielerisch die verschiedenen Wetterphänomene kennen. An-
hand großer Bewegungsklappen schauen sie den Wolken beim 
Vorbeiziehen zu, springen in Pfützen und beobachten, wie ein 
Gewitter aufzieht. Zugleich finden sich im Buch tolle Ideen für 
Aktivitäten an Regen-, Wind- und Sonnentagen. Eine Dreh-
scheibenspiel und lustige Wetterreime laden die Kinder zum 
aktiven Mitmachen ein. 

Wenn es dunkel wird – Wieso Weshalb Warum junior
Kaum ein Kind geht gern ins Bett, und doch müssen wir alle 
schlafen – aber warum eigentlich? Dieses Buch nimmt die Kin-
der mit auf eine einfühlsame Reise durch die Nacht und beant-
wortet mit liebevollen Illustrationen und vielen Klappen allerlei 
Kinderfragen: Was passiert, wenn wir schlafen? Wieso kann 
man in der Dunkelheit nicht gut sehen? Wie und zu welcher 
Tageszeit schlafen Tiere? Die Kleinen erfahren auch, welche 
Menschen nachts wach sind, etwa weil sie arbeiten müssen. 
Und wann ist die Nacht eigentlich vorbei? 

Vorankündigung:
Großer Büchereiflohmarkt im Seegarten am Freitag, 10. Mai 
von 10:00 bis 15:00 Uhr. Ausweichtermin bei schlechter Witte-
rung, Samstag, 11. Mai.

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag 10:00 bis 12:00 und 15:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 15:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 10:00 bis 12:00 und 16:00 bis 19:00 Uhr
Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr

Ende Amtlicher Teil




